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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1968

Norm

StPO §258

Rechtssatz

Im Strafverfahren gilt alles als Beweismittel, was nach ligischen Grunds#ätzen Beweis zu machen, dh die Wahrheit zu

ergünden, geeignet ist. Eine solche Eingung kommt auch den mittelbaren Beweismitteln, bei denen das

Beweisergebnis im Wege

Entscheidungstexte

11 Os 132/68
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